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B-VG Art130 Abs2;
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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/09/0140 E 4. April 2001 RS 1 (hier ohne letzten Satz)

Stammrechtssatz

Die Strafzumessung innerhalb eines gesetzlichen Strafrahmens ist eine Ermessensentscheidung, die nach den vom

Gesetzgeber in § 19 VStG festgelegten Kriterien vorzunehmen ist (Hinweis E VS 25. März 1980, Zl. 3273/78, VwSlg 10077

A/1980). Eine Rechtswidrigkeit bei der Strafbemessung liegt dann nicht vor, wenn die Behörde von dem ihr

eingeräumten Ermessen im Sinne des Gesetzes Gebrauch macht. Dabei ist es Sache der Behörde, die für die

Strafzumessung maßgebenden Erwägungen darzustellen, um so dem Verwaltungsgerichtshof die Möglichkeit zur

Überprüfung zu eröBnen, ob vom Ermessen gesetzesgemäß Gebrauch gemacht worden ist. Dem Gesetz ist nicht zu

entnehmen, dass die Behörde unter bestimmten Voraussetzungen verpCichtet wäre, nur die gesetzliche Mindeststrafe

zu verhängen.
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